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 Die Themenübersicht für diesen Newsletter:

ᇄ. Änderung des Energiewirtschaftsgestzes
2. Dynamische Tarife und die Stromanbieter
3. Weniger Stromkosten durch Umlage-Befreiung für Wärmepumpen
4. Unsere Wechselempfehlungen
5. Strom- und Gaspreisentwicklung
6. Persönliche Beratung im Treffpunkt Weichselstraße

1. Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes

Immer mehr Haushalte stellen von Gasheizung auf Wärmepumpe um. In dem ganzen Durcheinander, „was ist mit dem
nicht mehr genutzten Gasanschluss zu tun und wer übernimmt die dafür anfallenden Kosten“, soll die Änderung des
Energiewirtschaftsgesetz mehr Klarheit schaffen. Bisher galt:

Anschluss deaktivieren und jährlich eine Grundgebühr zahlen für Wartung / Sicherheitsüberprüfungen oder,
den Anschluss stilllegen lassen und die einmaligen Kosten von 965 Euro tragen. - da eine Stilllegung manchmal
nur sehr schwierig möglich ist können auch höhere Kosten anfallen.

Hier geht es zum Download des neuen Gesetzesentwurf des EnWG.

In dem Gesetzentwurf ist der Abschnitt 35 §18, Absatz 1 cc) wichtig:

„Der Betreiber eines Gasversorgungsnetzes ist nicht berechtigt, von einem Anschlussnehmer, der an das
Gasversorgungsnetz im Niederdruck angeschlossen ist, eine Erstattung von Kosten für Maßnahmen für eine vorläufige
oder dauerhafte Außerbetriebnahme des Netzanschlusses zu verlangen.“

Schauen wir mal, was daraus wirklich verabschiedet wird.

2. Dynamische Tarife und die Stromanbieter

Da im Portal nur einige Anbieter gelistet sind, geben wir hier noch keine Empfehlungen ab. Finanztip gibt hier
Anregungen und hat Tarife verglichen und bewertet. Aktuell ergibt sich folgendes:

Ostrom, ein bisher besonders günstiger Anbieter von dynamischen Stromtarifen, hat seine Gebühren von 1,25
auf 2,49 ct/kWh verdoppelt. Deshalb gehört der Tarif mit nur noch 2,9/10 Punkten in unserem Preisscore jetzt
nicht mehr zu den Finanztip-Empfehlungen

Die Erhöhung gilt nur, wenn man den Tarif neu bucht. Ist man schon bei Ostrom, sollen die Gebühren
noch nicht steigen. Ändert sich das, nutzen Sie das Sonderkündigungsrecht.
Ostrom zahlt Neukundenboni aber erst nach 12 Monaten Belieferung aus. Warten Sie deshalb, je nach
Bonushöhe , ggf. mit der Kündigung.

Den einzigen Preisunterschied machen bei dynamischen Stromtarifen nur diese Anbietergebühren aus, die
anderen Preisbestandteile sind bei allen Anbietern gleich.

Die Gebühren werden auf den Anbieterwebsites aber unterschiedlich und teils intransparent dargestellt.
Deshalb kann man sie nur sehr schlecht vergleichen und bewerten.

Als günstigste Tarife empfiehlt Marktcheck:

ÖkoStrom Dynamic von LichtBlick
Volkswagen Naturstrom Flex
Naturstrom Smart
dynamicOctopus

Das Finanztip-Tool macht Kosten transparent

Im Tool für dynamische Stromtarife macht Finanztip die Gebühren auf einen Blick vergleichbar.
Hier der Link, ob und wann ein dynamischer Tarif in Frage kommt



3. Voraussetzungen für einen Wärmepumpentarif

Damit ein spezieller Wärmepumpentarif genutzt werden kann, muss Ihre Wärmepumpe über einen eigenen
Stromzähler abgerechnet werden - getrennt vom Haushaltsstrom. Sie sollten als zuhause einen Zähler für Hausstrom
und einen weiteren für die Wärmepumpe vorfinden.

Grundsätzlich ist hier das Inbetriebnahme-Datum ausschlaggebend für den Tarif. Siehe nachfolgende Tarifauswahl:

Tarif für Wärmepumpen ab 2024 installiert: Dies ist ein Tarif nach §14a EnWG Modul 2.

Tarif für Wärmepumpen vor 2024 installiert: Dies ist ein Tarif für sogenannte "Bestandsanlagen"

4. Unsere Wechselempfehlungen für diesen Monat als Orientierungshilfe

Die nachfolgenden Übersichten für die Bereiche Weser-Ems und Wilhelmshaven mit den Grundversorgern EWE und

GEW dienen zur allgemeinen Information.

Da sich die Energiepreise stündlich ändern und damit auch die jeweils günstigsten Anbieter, ist die Tabelle

dementsprechend nur eine Momentaufnahme.

Nutzen Sie für eine Empfehlung bitte unbedingt unseren Wechsel-Service.



5. Strom- und Gaspreisentwicklung

Aus den folgenden Tabellen können Sie die Strom- und Gaspreisentwicklung im Weser-Ems-Gebiet  und

Wilhelmshaven entnehmen. Sowohl im Strom- als auch im Gasmarkt vergleichen wir die Grundversorgungstarife der

EWE und GEW mit den aktuellen Marktpreisen anderer Anbieter.

Diese Trends sind - bis auf wenige Ausnahmen - für das gesamte Bundesgebiet so abbildbar.



6. Persönliche Beratung im "Treffpunkt Weichselstraße"

Wir sind persönlich für Sie im "Treffpunkt Weichselstraße" da - Dienstagabend von 18:00 bis 20:00 Uhr sowie
Donnerstagvormittag von 09:00 bis 11:00 Uhr.

Unser Team ist natürlich auch telefonisch unter 04423 9270024 oder per E-Mail für Sie erreichbar. 

Wichtig: Keine persönlichen Beratungen unter der Vereinsanschrift, sondern nur im "Treffpunkt
Weichselstraße" in der Weichselstr. 2.

Sprechen Sie uns bei Fragen gerne an.

Beste Grüße aus Schortens
Ihr Team von Bezahlbare Energie e. V.
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